
  
  

  
 
   
 

 

 

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 

 
 
§ 226         Hängige Verfahren 
 
1 Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vom Gemeinderat noch nicht entschiedenen Gesuche 
und die beim Regierungsrat hängigen Rechtsmittel sind nach dem neuen Recht, die hängigen 
Verwaltungsgerichtsbeschwerden nach dem bisherigen Recht zu entscheiden. 
 
Erläuterungen  
PBV – 
Urteile  – In Bausachen wird grundsätzlich auf die im Zeitpunkt der kantonsgerichtli-

chen Beurteilung geltende Rechtslage abgestellt. Zuweilen hat dies zur 
Folge, dass die Rechtsmittelinstanz bauliche Massnahmen gestützt auf 
Normen prüft, welche vor der erstinstanzlich zuständigen Baubewilli-
gungsbehörde noch keine Gültigkeit hatten. Vom erwähnten Grundsatz 
der sofortigen Anwendung geänderter Normen kann und soll aber abge-
wichen werden, wenn z.B. ein Verfahren ungebührlich lange gedauert hat 
und die Anwendung des neuen (aus Sicht der Bauherrschaft) strengeren 
Rechts unverhältnismässig wäre – insbesondere, wenn etwa die Verzöge-
rung durch Einsprachen und Beschwerden Dritter verursacht wurde – oder 
aber bei rechts-missbräuchlichem Verhalten einer der Parteien (n.p. KGU 
7H 16 281 vom 19.12.2017, E.2.3.1). 

 
Hinweise – 
Verweise – 
Skizzen – 
Muster BZR – 

 
 
 


